
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/1/29 1StR683/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1980

Norm

StGB §229

Rechtssatz

Auch der Eigentümer einer Urkunde kann Urkundenunterdrückung begehen, wenn ihm die Rechtsordnung die

Verp1ichtung auferlegt hat, die Urkunde für die Beweisführung eines anderen herauszugeben oder zur Einsichtnahme

bereitzuhalten.
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